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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.10.1953

Norm

ABGB §1104

Rechtssatz

Eine Beschlagnahme durch eine Besatzungsmacht und darauf folgend eine Anforderung nach dem R-LG für ein dem

Besatzungsstaat angehöriges Unternehmen ist einem der in § 1104 ABGB abgeführten außerordentlichen Zufällen

gleichzuhalten und stellt nicht ein dem Bestandnehmer allein zugestoßenes Hindernis oder einen solchen Unglücksfall

dar.
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Vgl; Beisatz: Hier: COVID-19. (T1)
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